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Schlüsselfertiges Bauen

Prüfsteine zur Bau- und Leistungsbeschreibung

Die Bau- und Leistungsbeschreibung ist Grundlage für jeden 
Hausbau und wichtiger Bestandteil des Vertrages. Je kon-
kreter und verständlicher Leistungsumfang, Art und Qualität 
der Baustoffe und Materialien sowie der Ausstattungsgrad be-
schrieben sind, umso geringer ist das Vertragsrisiko. 
Nehmen Sie deshalb die angebotenen Bau- und Leistungsbe-
schreibungen unter die Lupe! Nur so können Sie das Preis-
Leistungsverhältnis realistisch beurteilen – denn billig ist nicht 
immer preiswert! Sorgen Sie dafür, dass Ihre eigenen Vorstel-
lungen bei der Vertragsgestaltung berücksichtigt werden. 

Mit diesen Prüfsteinen können Sie die Bau- und Leistungsbe-
schreibung Ihres Anbieters auf Herz und Nieren prüfen!  

1. Vertragsgegenstand und Leistungsumfang 
eindeutig beschreiben  

Schließen Sie keinen Bauwerkvertrag ab, bevor Sie ein pas-
sendes Baugrundstück haben. Das Bau-Soll Ihres Hauses 
richtet sich nach dem Grundstück, nicht umgekehrt. Die vom 
Anbieter erstellte Standardbeschreibung reicht nicht als Ver-
tragsgrundlage aus. Über den gewünschten Leistungsumfang 
– einschließlich der Sonderleistungen – und Ihre persönlichen 
Vorstellungen zum eigenen Haus muss verhandelt werden. 
Sorgen Sie dafür, dass alle Sonderwünsche, die mit Kosten 
und Konsequenzen für die Planung verbunden sind, vor Ver-
tragsabschluss und nicht durch eine spätere Bemusterung ab-
gestimmt werden.  

2. Planungsleistung und Planungsunterlagen voll-
ständig dokumentieren  

Planungsleistungen wie Entwurfplanung und Genehmigungs-
planung – einschließlich Zeichnungen, Statik etc. – sollten 
genau definiert sein. Vereinbaren Sie vertraglich, dass die 
Ausführungsplanung zum Leistungsumfang gehört. Nach der 
neuen Energieeinsparverordnung müssen baulicher Wärme-
schutz und Heizungstechnik bereits mit der Planung festgelegt 

werden. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik und 
spezielle technische Regelwerke sollten als Vertragsgrundla-
gen vereinbart werden. Sämtliche technische Planungsunter-
lagen müssen Ihnen zur Verfügung gestellt werden. 

3. Bauleitung nicht vergessen

Zahlreiche Baumängel werden durch eine mangelhafte Bau-
leitung verursacht. Deshalb unbedingt vereinbaren, dass die 
Bauleitung gemäß Landesbauordnung zum Leistungsumfang 
gehört und der Bauleiter namentlich benannt wird. Zusätz-
liche Serviceleistungen – falls zutreffend – unbedingt schrift-
lich festhalten. 

4. Voruntersuchungen auf dem Grundstück 
einplanen und Bauplatz besichtigen 

Gewöhnlich enthalten Bau- und Leistungsbeschreibungen un-
ter der Bezeichnung „Bauherrenleistungen“ oder „bauseits“ 
Anforderungen an das Grundstück, die vorausgesetzt wer-
den bzw. vom Bauherren zu erfüllen sind. Diese Bauherren-
verpflichtungen, die eigentlich Bestandteil der Planung sind, 
können erheblichen Einfluss auf die Konstruktion des Hauses 
haben und hohe Mehrkosten verursachen. Veranlassen Sie 
vor Vertragsabschluss ein Bodengutachten, was ebenso wie 
die Ergebnisse der gemeinsamen Bauplatzbesichtigung mit 
dem künftigen Vertragspartner in die Bauplanung bzw. das 
Angebot einfließen muss. Das Hausangebot muss individuell 
an ihr Grundstück angepasst sein. Bodengutachten und Bau-
stellenprotokoll sollten Vertragsbestandteil werden.

5. Übernahme von Kosten für jede Leistung klären 

Zahlreiche Bau- und Leistungsbeschreibungen zeichnen sich 
hinsichtlich der Kosten durch mangelnde Transparenz aus. 
Prüfen Sie deshalb gründlich, welche Leistungen im Grund-
preis enthalten sind, für welche Leistungen Mehrkosten entste-
hen und welche Leistungen nicht angeboten werden.  
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Empfehlenswert ist, ein konkretes Preisangebot unter Ein-
beziehung gewünschter Sonderleistungen und Gutschriften 
zum Vertragsbestandteil zu machen. 

6. Konkrete Beschreibung der einzelnen Gewerke 
und von Ausbaustufen verlangen 

Die Baukonstruktion des Hauses und die einzelnen Gewer-
ke – wie Rohbau- und Abdichtungsarbeiten, Dachdeckerlei-
stungen, Heizung/Sanitär/Elektro etc. – müssen systema-
tisch und detailliert beschrieben werden. Überzeugen Sie 
sich davon, welche Ausbaustufe des Hauses angeboten wird 
und wie deren Leistungsumfang beschrieben ist (Ausbau-
haus/schlüssigfertig etc.). Wichtig ist auch zu klären, wer 
für welche Ausbaugewerke verantwortlich ist und wer die 
Kosten trägt. 

7. Exakte Materialangaben, Herstellermarken, 
Produktbeschreibungen und technische Parameter 
fordern

Bestehen Sie darauf, dass die Bau- und Leistungsbeschrei-
bung exakte Angaben zu den verwendeten Materialien, 
Herstellermarken, Produktbeschreibungen und technischen 
Parametern enthält. Angaben wie „Markenfabrikat“ oder 
„deutscher Hersteller“ erlauben keine Rückschlüsse auf tech-
nischen Standard und Qualität der Produkte. Bei bestimm-
ten ausgewählten Leistungen sollte auch Wert auf Mengen, 
Maße und Preise gelegt werden – zum Beispiel bei Fliesen-
arbeiten, die Beschreibung der gefliesten Flächen und die 
Preisangaben je Quadratmeter.  

8. Eigenleistungen realistisch planen und 
vereinbaren 

Eigenleistungen müssen realistisch geplant werden, um wirk-
lich Kosten zu sparen. Bereits bei der Anforderung von Preis-
angeboten Gutschriften für Eigenleistungen – getrennt nach 
Material- und Lohnanteil – ausweisen lassen. Bei wertinten-
siven Leistungen sind Angebote von Firmen zur Überprüfung 
der wirklichen Kostenersparnis einzuholen. Im eigenen In-

teresse sollten Sie dafür sorgen, dass Art und Umfang der 
Eigenleistungen präzise vereinbart werden.  

9. Arbeits- und Gesundheitsschutz auf der Baustelle 
gewährleisten

Als Bauherr und Grundstückseigentümer tragen Sie eine 
Mitverantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auf der Baustelle. Vereinbaren Sie deshalb unbedingt ver-
traglich die Pflichten ihres Vertragspartners zur Einhaltung 
von Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die 
rechtzeitige Erstellung von Gerüsten, Absturzsicherungen 
und Hygieneeinrichtungen.  

10. Vertrauen ist gut, technische Nachweise 
sind besser  

Nicht nur Baubehörden, sondern auch Sie als Bauherr sollten 
nach Erbringung der vertragsgemäßen Bauleistungen folgende 
technische Nachweise verlangen und die Übergabe bereits mit 
dem Vertrag vereinbaren:  
Bescheinigungen aller Gewerke über die fachgerechte mangel-
freie Ausführung der Bauleistungen (Gewährsbescheinigung)/
Protokolle der baubehördlichen Gebrauchsabnahme/Ener-
gieausweis/Schornsteinabnahmeprotokoll/Garantieurkunden 
für die Haustechnik (Elektro/Sanitär/Heizung/ggf. Lüftung)/
Bestandszeichnungen der technischen Gebäudeausrüstung/
Nachweise über die umweltbedingte Unbedenklichkeit verwen-
deter Baustoffe und Materialien/Baufluchtlinien- und ggf. Hö-
henattest des Vermessungsingenieurs.  

Alle Nachweise wie Prüfzeugnisse, Zulassungsbescheide etc. 
sollen Ihnen möglichst beglaubigt oder im Original vorgelegt 
werden.  

Unser Rat: Zuerst das Baugrundstück kaufen und erst danach 
den Bauvertrag abschließen, nicht umgekehrt! Die Bau- und Lei-
stungsbeschreibung mit Unterstützung unabhängiger Fachex-
perten prüfen! Vor Vertragsabschluss alle Fragen zur Bau- und 
Leitungsbeschreibung, zum Vertragswerk und zum Vertrags-
preis mit dem künftigen Vertragspartner klären und verhandeln!

© Bauherren-Schutzbund e.V., Berlin, 2012 
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Typische Fallstricke in Bau- und Leistungsbeschreibungen
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TESTURTEIL: Beschreibung der Leistungen:        mangelhaft und unvollständig        unkonkret und nicht eindeutig
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Gemeinsame Untersuchung vom Institut 
für Erhaltung und Modernisierung von 
Bauwerken e.V. (Berlin) und dem 
Bauherren-Schutzbund e.V. 


